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aufschiebbare landwirtschaftliche Arbeiten 
zulassen. Das ist aber kein Freibrief. Landwir-
te und Winzer sind Verpflichtet, Acker- oder 
Weinbergsarbeiten zunächst an Werktagen 
einzuplanen. Ausnahmen gelten nur dann, 
wenn zum Beispiel infolge von Wetterereig-
nissen ein weiteres Zuwarten zu einem wirt-
schaftlichen Schaden führen würde. 

Auf angrenzende Wohngebiete ist bei allen 
„erlaubten“ Arbeiten an Sonn- oder Feierta-
gen zusätzlich besondere Rücksicht zu neh-
men. Lässt es sich beim besten Willen nicht 
vermeiden, ist ein vorausgehendes Ge-
spräch mit betroffenen Nachbarn hilfreich. 
Wer erklärt bekommt, warum eine Arbeit 
unaufschiebbar ist, hat eher Verständnis da-
für. Besonders in der Nähe von Wohnbebau-
ung ist also viel Fingerspitzengefühl gefragt. 
Letztlich geht es neben dem oft verständli-
chen Eigeninteresse des Betriebes auch um 
das verbriefte Recht der Erholung der ge-
samten Bevölkerung. Ohne Not sollte auch 
das Image des Berufsstandes nicht mehr als 
unbedingt nötig strapaziert werden. Bei Be-
schwerden zu Sonn- und Feiertagsarbeit ist 
die Ortspolizeibehörde der jeweiligen Ge-
meinde zuständig. 

Textpassage mit freundlicher Genehmigung 
aus „Der Badische Winzer“ März 2021, Au-
tor: Lothar Neumann, Weinbauberater beim 
Landwirtschaftsamt Heilbronn. 

 

Fundbüro
Beim Friedhof Leiselheim wurde ein Schlüs-
selbund gefunden. 
Er kann bei der Ortsverwaltung Leiselheim 
nach vereinbartem Termin abgeholt wer-
den.
Tel.: 07642/6036 
 

 

Wichtige  
Mülltermine

Abfuhr Gelber Sack 
Mittwoch, 16.06.2021 

Bücherei Jechtingen

Geschenkgutscheine  
zur Erstkommunion ...
... oder zu anderen Gelegenheiten – ein idea-
les Geschenk- auch für „Nicht- Leser“: 
Die Beschenkten können mit dem Gut-
schein auch Hörbücher , Spiele oder DVD´s 
bei uns erwerben. 
 
Sie erhalten die Gutscheine in der Bücherei 
mittwochs von 17 bis 19 Uhr, 
 
Mit dem Kauf eines Gutscheins unterstüt-
zen Sie unsere ehrenamtlich geführte Bü-
cherei 
 
Das Team der Bücherei Jechtingen freut 
sich auf Ihren Besuch! 

Landratsamt 
Emmendingen

Fotos von der Aktion  
STADTRADELN schicken 
Am 14. Juni 2021 startet die Aktion STADRA-
DELN. Bis zum 4. Juli 2021 sollen von mög-
lichst vielen Radlern möglichst viele Kilo-
meter auf dem Arbeitsweg, zur Schule oder 
in der Freizeit zurückgelegt werden. An-
meldungen sind noch möglich unter www.
stadtradeln.de/landkreis-emmendingen.de 

Das Landratsamt als Koordinator des STADT-
RADELNS startet eine Fotoaktion. Radler 
können ihre besten Aufnahmen vom STAD-
RADELN per E-Mail schicken an pressestel-
le@landkreis-emmendingen.de Ausgewähl-
te Fotos werden auf der Instagramseite des 
Landratsamte @landkreisemmendingen 
und teilweise auch auf der Internetseite ver-
öffentlicht. Mit den Fotos sollten Angaben 
zum Ort, wo das Foto entstanden ist und 
eine kurze Beschreibung des Motivs mitge-
teilt sowie das Einverständnis zur Verwen-
dung der Fotos erteilt werden. 

Das Rathaus 
informiert 

Lärmbelästigung an  
Sonn- und Feiertagen mög-
lichst vermeiden, auch in der 
Landwirtschaft! 
Nach dem Feiertagsgesetz sind an Sonnta-
gen und an den gesetzlichen Feiertagen öf-
fentlich bemerkbare Arbeiten verboten, die 
geeignet sind, die Ruhe des Tages zu beein-
trächtigen. 

Die Ruhe an Sonn- und Feiertagen ist ge-
setzlich geschützt. Unaufschiebbare Arbei-
ten sind aber in den „Feiertagsgesetzen“ 
der Bundesländer erlaubt, sofern sie zur 
Abwendung eines Schadens an Gesundheit 
oder Eigentum erforderlich sind. Das Verbot 
der Sonn- und Feiertagsarbeit gilt weiterhin 
nicht für Arbeiten zur Befriedigung häusli-
cher oder landwirtschaftlicher Bedürfnisse, 
insbesondere zur Versorgung der Bevölke-
rung mit Milch und zur Erledigung der Ern-
te. Auch andere wichtige, nicht verschieb-
bare Arbeiten können damit gemeint sein. 
Bodenpflegemaßnahmen und Arbeiten 
an der Laubwand sind im Weinbau in den 
seltensten Fällen so termingebunden, dass 
sie zwingend am Sonntag erledigt werden 
müssten. Auch routinemäßiger Pflanzen-
schutz ist so einzuplanen, dass er nicht an 
Sonn- und Feiertagen stattfindet. Eine be-
gründbare Ausnahme könnte sein, in einer 
langen Schlechtwetterperiode während 
der Pflanzenschutzsaison eine sonntägli-
che Regenpause nutzen zu müssen. Auch 
ist es schon vorgekommen, dass der sehr 
termingebundene Einsatz von Biowachs-
tumsregulatoren (Gibb 3 oder Regalis) an 
Pfingsten stattfindet, wenn einen Tag spä-
ter der Termin der Vollblüte schon vorbei 
wäre. Erntearbeiten werden beim Verbot 
der Sonn- und Feiertagsarbeit besonders 
herausgehoben. Im Weinbau ist es meist so, 
dass lesefreie Sonntage in den Kellern dazu 
verwendet werden, durchzuschnaufen und 
die samstäglichen Traubenanlieferungen 
aufzuarbeiten. Festzuhalten bleibt, dass die 
feiertagsgesetze Sondenegelungen für un-
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Telefonverzeichnis  
der Gemeinde

Telefonverzeichnis der Gemeinde 
Ortskennzahlen
(En) - Endingen  07642
(Vo) - Vogtsburg  07662 

Gemeindeverwaltung Zentrale - Sekretariat
Internet: http://www.sasbach.eu
E-Mail: rathaus@sasbach.eu
E-Mail Gemeindeblatt: gemeindeblatt@sasbach.eu 
Telefax  9101-30

Sekretariat/Gemeindeblatt
Frau Meyer  91 01-0
Frau Dägele  91 01-15
 
Bürgermeister
Herr Scheiding  91 01-0
Wohnung  0 76 42 / 92 51 20 

Bauverwaltung
Herr Supplieth  91 01-13 

Bauhof
Herr Timm  01 51 10 83 65 54 

Standesamt/Ordnungsamt
Frau Felchner  91 01-23
 
Meldeamt / Passamt
Frau Flamm  91 01-24
Frau Schwärzle  91 01-11 

Rechnungsamt
Herr Hess 91 01-25 

Steueramt
Herr Schneider  91 01-26 

Gemeindekasse
Frau Wintermantel  91 01-27
Frau Chrobok  91-01-28 

Sprechstunden Rathaus:
Montag  08.30 - 12.00 Uhr
  nachmittags geschlossen
Dienstag  geschlossen
Mittwoch  08.30 - 12.30 Uhr
  nachmittags geschlossen
Donnerstag  08.30 - 12.00 Uhr
  14.00 - 18.00 Uhr
Freitag  08.30 - 12.00 Uhr

BM Scheiding  nach Vereinbarung 

Ortschaftsverwaltung Jechtingen (Vo)  2 82
Ortsvorsteher Morgenstern
E-Mail: ortschaftsverwaltung-jechtingen@web.de
Wohnung (Ortsvorsteher) (Vo)  3 33
Sprechstunde:
Dienstag  09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag  17.00 - 18.30 Uhr 

Ortschaftsverwaltung Leiselheim (En)  60 36
Ortsvorsteherin Müller
E-Mail: OV-Leiselheim@t-online.de
Sprechstunde:
Dienstag  08.00 - 09.00 Uhr
Donnerstag  17.00 - 18.00 Uhr 

Schule:
Grundschule Sasbach (En)  9 07 86 50
E-Mail: poststelle@04149743.schule.bwl.de
www.grundschule-sasbach.de
Kernzeitbetreuung  (En) 9 07 86 51 

Kindergärten:
Ortsteil Sasbach  (En) 54 04
Ortsteil Jechtingen  (Vo) 17 20 
Limburghalle  (En) 56 76
Kläranlage  (En) 82 02 

Recyclinghof Öffnungszeiten:
Freitag  13.00 - 17.00 Uhr
Samstag  9.00 - 13.00 Uhr 

Grundbuchamt 
Emmendingen 0 76 41 / 96 58 76 00

Bücherei Sasbach im Gemeindehaus
Mittwoch:  16.00 – 19.00 Uhr

Bücherei Jechtingen
Mittwoch:  17.00 – 19.00 Uhr

Die Büchereien sind generell in den Schulferien ge-
schlossen.

Revierleiter
für den Staatswald

Herr Forstrevierleiter Ludwig Thoma
Tel. 07803/9254916 oder 0173/6195406

für den Gemeindewald
Herr Forstrevierleiter Alex Schulz
Tel.: 07822/30 01 60
Fax: 07822/30 01 61
Mobil 0175/2 23 31 13

Landwirtschaftlicher  
Betriebshelferdienst

Einsatzstelle: Bildungshaus Kloster St. Ulrich, 
Landvolkshochschule, Tel. 07602/91 01-26 
Sabine Riesterer, Email: 
betriebshelferdienst@bildungshaus-kloster-st-ulrich.de

Notrufe
Notruf, Notarzt, Rettungsdienst
Feuerwehr   1 12
für Ortsteil Jechtingen  07641/89 80

Polizei Notruf
(Überfall/Verkehrsunfall)  1 10
Polizeiposten Endingen  (En) 92 87-0
Vergiftungs-Info-Zentrale  0761/ 1 92 40
  24h kostenfrei

Kath. Sozialstation Endingen (En) 91 31 90
Kath. Pfarramt  (En) 14 45
Evang. Pfarramt
Königschaffhausen/Leiselheim (En) 32 03

Störungen Wasserversorgung
badenovaNetz GmbH  08 00 / 2 76 77 67
Andreas Gerhart 01 51 / 10 83 65 57
Störung Abwasser
Andreas Gerhart  01 51 / 10 83 65 57
Stromversorgung
Netze BW GmbH Rheinhausen 08 00 / 3 62 94 77

badenovaNETZ GmbH  0800/2 76 77 67
Wohngift-Telefon  08 00/88 99 789
Notruf-Fax an die Rettungs- u. 
Feuerwehrleitstelle: 07641/46 01-77
(nur für schwerhörige, ertaubte, gehörlose und 
sprachgeschädigte Personen)

Fachstelle Sucht - 
Beratung, Behandlung, Prävention
Emmendingen, Hebelstr. 27
Tel.: 07641 9335890
Fs-Emmendingen@bw-lv.de
Erstgespräche nach telefonischer Vereinbarung

Herbstzeit - Betreutes Wohnen für alte und pflegebe-
dürftige Menschen in (Gast-)Familien
Landvogtei 5, 79312 Emmendingen
Tel. 0 76 41 / 9 67 15 90
www.herbstzeit-bwf.de 

Pflegestützpunkt Landkreis Emmendingen
Romaneistraße 3, 79312 Emmendingen
Kontakt und Terminvereinbarung
07641/451-3091, -3095, -3025
Außensprechzeit
Endingen (Bürgerhaus, St. Jakobsgässli 4)
Dienstag von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Tel. 07641/451-3025
pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de
www.landkreis-emmendingen.de

Kreisseniorenrat im Landkreis Emmendingen
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

Apotheken
11.06.2021 Brunnen-Apotheke Herbolzheim 
11.06.2021 Kaiserstuhl-Apotheke Vogtsburg 
12.06.2021 Stadt-Apotheke Endingen 
12.06.2021 Maria-Sand-Apotheke Herbolzheim 
13.06.2021 Stadt Apotheke Kenzingen 
13.06.2021 Neue Apotheke Emmendingen 
14.06.2021 Apotheke im alten Rathaus Malterdingen 
15.06.2021 Maria-Sand-Apotheke Herbolzheim 
15.06.2021 Spitzweg-Apotheke Emmendingen 
16.06.2021 St. Katharina-Apotheke Endingen 
16.06.2021 Europa-Apotheke Breisach 
17.06.2021 Rathaus-Apotheke Kenzingen 
17.06.2021 Kronen-Apotheke Teningen 

Ärzte
Allgemeinmedizinsche Gemeinschaftspraxis 
Frau Dr. med. Rimma Ilyasova und Franz Orthmayr 
Marckolsheimer Str. 1, 79361 Sasbach
Tel. 07642/9205060 
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8-12 Uhr, Mo. 16-18 Uhr,
Di. 15-17 Uhr, Do. 16-19 Uhr

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 

Zahnarzt
Dr. Michele Santoro,
Hauptstr. 33, 79361 Sasbach
Tel. 07642/7589 

In dringenden Fällen ist der zahnärztliche Notfall-
dienst unter der Rufnummer Tel. 0180 3 222 555-70 
zu erreichen

Tierarzt
Den tierärztlichen Notdienst erfragen Sie bitte bei 
ihrem Haustierarzt.

Redaktionsschluss
Dienstag, 11.00 Uhr
Anzeigenschluss: 
Dienstag, 11.00 Uhr in Sasbach, 
am Mittwoch, 9.00  Uhr in Stockach

Abfallentsorgung
Haben Sie Fragen zur Abfallentsorgung? Wurde Ihr Ab-
fallgefäß nicht geleert? Brauchen Sie eine neue Tonne?
Ansprechpartner:
Graue Tonne:
Landratsamt Emmendingen, 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, 
Tel.: 07641/4 51-9700

Blaue Tonne (Papiertonne)
Remondis GmbH & Co. KG 
Siemensstr. 16, 79108 Freiburg i.Br.
Tel. 0761 5150990

Gelber Sack
Remondis GmbH, Freiburg
Auskünfte und Reklamationen
Tel.: 0800 1223255

Nachrichtenblatt der Gemeinde Sasbach
Herausgeber: Gemeinde Sasbach, 
79361 Sasbach, Tel.: 07642/91 01-0
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
der Bürgermeister,
für den Anzeigenteil/ Druck:
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach
Telefon: 07771 9317-11; Telefax: 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de
Homepage: www.primo-stockach.de

Impressum
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Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft

Veranstaltungen
„Das bin ich!“ Wie präsentiere ich mich 
erfolgreich?
Online-Workshop für Frauen 
am Mittwoch, 16. Juni 
Eine kurze, aber überzeugende Selbstprä-
sentation kann in Bewerbungsgesprächen 
oder beim Netzwerken ein Türöffner sein. 
Wie sie gelingt, zeigt der Online-Workshop 
„Das bin ich!“ am Mittwoch, 16. Juni, von 
17 bis 19 Uhr. Die Veranstaltung ist Teil der 
Reihe „Wiedereinstieg kompakt“, zu der 
die Kontaktstelle Frau und Beruf Freiburg 
- Südlicher Oberrhein regelmäßig einlädt. 
Die Teilnahme ist kostenfrei, die Anzahl der 
Plätze begrenzt. Eine Anmeldung ist ab so-
fort unter www.freiburg.de/frauundberuf 
möglich. 
Die eigenen Fähigkeiten ohne falsche Be-
scheidenheit anzuerkennen und die pas-
senden Worte dafür zu finden, sind die Ba-
sis für eine erfolgreiche Selbstpräsentation. 
Wichtige Wegweiser sind dabei die Fragen 
„Wer bin ich? Was kann ich? Was strahle ich 
aus?“ Ilona Rau, promovierte Volkswirtin, 
Gründungs- und Karriereberaterin hilft den 
Teilnehmerinnen dabei, die eigenen Kom-
petenzen besser wahrzunehmen und zu 
kommunizieren. 
Die Veranstaltungsreihe „Wiedereinstieg 
kompakt – Information und Austausch für 
Frauen“ steht allen Frauen offen, die nach 
einer Familienphase oder beruflichen Aus-
zeit wieder erwerbstätig werden wollen. 
Aufgrund der Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie finden alle Angebote im 
ersten Halbjahr 2021 online statt. Das Ge-
samtprogramm gibt es auf der Website der 
Kontaktstelle Frau und Beruf unter 
www.freiburg.de/frauundberuf 
 
Resilienz: Mit innerer Stärke in den 
berufliche Neustart
Online-Workshop für Frauen am 
Donnerstag, 24. Juni 
Endlich ist es soweit: Der neue Job oder der 
Schritt in die Selbstständigkeit ist greifbar 
nahe. Doch Befürchtungen vor den neuen 
Herausforderungen trüben oft die Vorfreu-
de. Wie sich solche und ähnliche Stress- und 
Belastungssituationen besser bewältigen 
lassen, verrät ein interaktiver Online-Work-
shop am Mittwoch, 24. Juni, von 10 bis 12 
Uhr. Das Thema lautet „Resilienz: Mit innerer 
Stärke und Widerstandskraft in den Beruf“. 
Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Wieder-
einstieg kompakt“, zu der die Kontaktstelle 
Frau und Beruf Freiburg - Südlicher Ober-
rhein regelmäßig einlädt. Die Teilnahme ist 
kostenfrei, die Anzahl der Plätze begrenzt. 
Aufgrund der Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie finden alle Angebote im 
ersten Halbjahr 2021 online statt. Eine An-
meldung ist ab sofort unter www.freiburg.
de/frauundberuf möglich. 
Resilienz bezeichnet unsere psychische Wi-
derstandskraft. Gerade in Corona-Zeiten 
kann der berufliche Wiedereinstieg eine 
große Herausforderung sein. Um solchen 

Belastungen besser standzuhalten, können 
wir unsere Resilienz trainieren und stärken. 
Die promovierte Psychologin Gertraud Kin-
ne zeigt auf, wie das gelingt und welche 
Wege es gibt, die eigene Widerstandkraft zu 
aktivieren und aufzubauen. 
 
 

Kontaktstelle Frau und Beruf 
berät zu beruflichen Fragen  
am 17. Juni 2021  
in Emmendingen 
Am 17. Juni 2021 gibt es für Frauen mit 
Wohnsitz im Landkreis Emmendingen wie-
der persönliche Beratungstermine zu Fra-
gen rund um berufliche Orientierung, Wie-
dereinstieg, Neuorientierung, Berufswahl, 
Aus- und Weiterbildung, Stellensuche und 
Bewerbung. 
Wenn Sie Interesse an einem Beratungster-
min haben, können Sie sich gerne bei der 
Kontaktstelle Frau und Beruf unter Tel. 0761 
201-1731 anmelden.
Die Beratungen finden zwischen 13.00 Uhr 
und 17.00 Uhr im Landratsamt Emmendin-
gen, Haus am Festplatz, Schwarzwaldstr. 4, 
statt. 
Die Beratung ist kostenlos, vertraulich 
und neutral. 
Die Kontaktstelle Frau und Beruf Freiburg 
- Südlicher Oberrhein berät seit 25 Jahren 
Frauen zu beruflichen Themen. Sie wird im 
Rahmen des Landesprogramms Kontakt-
stellen Frau und Beruf vom Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg sowie vom Landkreis 
Emmendingen finanziell gefördert. 
Weitere Informationen zum Angebot und 
zur Arbeit der Kontaktstelle Frau und Beruf 
finden Sie unter: 
www.frauundberuf.freiburg.de 
 

 

Kirchliche  
Nachrichten
Evangelische
Kirchengemeinde

Kirchliche Nachrichten 
Königschaffhausen-Leiselheim 
Gottesdienste 
Sonntag, 13.06.2021 Gottesdienste 
09.30 Uhr Königschaffhausen 
10.15 Uhr Leiselheim 
Mittwoch, 16.06.2021 
16.00 Uhr Konfirmandenunterricht 
 
Die Corona-Bestimmungen sind zu be-
achten! 
 
Kontakt zum Pfarramt 
Das Pfarramt ist momentan für den direkten 
Kontakt geschlossen. 
Sie erreichen uns Dienstag, Mittwoch, Don-
nerstag von 09.00 bis 11.00 Uhr 
telefonisch, Tel. 07642/3203, 
per E-Mail: koenigschaffhausen-leiselheim@
kbz.ekiba.de 
Homepage: www.eki-koelei.de 

Römisch-katholische

Kirchengemeinde 
Am Litzelberg

St. Blasius, Wyhl • St. Martin, Sasbach
St. Cosmas u. Damian, Jechtingen

11.06.2021 - 18.06.2021 

Freitag, 11.06.2021 
W 17.00 Uhr Eucharistische Anbetung 
W 19.00 Uhr Heilige Messe 
 
Samstag, 12.06.2021 
L 07.30 Uhr Marienmesse 
J 11.00 Uhr Gottesdienst zur Spirituel-

len Wanderung d. Firman-
den 

W 16.00 Uhr Weggottesdienst, Gewand-
übergabe 

W 18.00 Uhr Sonntagsgottesdienst am 
Vorabend 

 
11. Sonntag im Jahreskreis, 13.06.2021 
J 08.30 Uhr Sonntagsgottesdienst 
S 10.00 Uhr Sonntagsgottesdienst 
S 11.00 Uhr Tauffeier Malea Nadj 
W 17.00 Uhr Gottesdienst zur Spirituel-

len Wanderung d. Firman-
den 

 
Montag, 14.06.2021 
L 19.00 Uhr Heilige Messe 
 
Dienstag, 15.06.2021 
J 15.00 Uhr Erstbeichte 
J 18.00 Uhr Anbetung 
J 19.00 Uhr Heilige Messe 
 
Mittwoch, 16.06.2021 
L 07.30 Uhr Heilige Messe 
 
Donnerstag, 17.06.2021 
W 18.00 Uhr Anbetung 
W 19.00 Uhr Heilige Messe 
 
Freitag, 18.06.2021 
J 16.00 Uhr EK-Probe 
S 19.00 Uhr Heilige Messe 
 

Kath. Pfarrgemeinde St. Martin, Sasbach 
Rosenkranzgebet: Sonntag - 
Donnerstag: 18.00 Uhr; Freitag: 18.30 Uhr
Rosenkranzgebet a. d. Litzelberg:
Sonntag 15 Uhr und Mittwoch n.d. Hl. Messe
samstags ca. 08.15 Uhr (n. d. Heiligen Messe)
 

Kath. Pfarrgemeinde St. Cosmas 
und Damian, Jechtingen 
Rosenkranzgebet: 
Täglich: 18.00 Uhr, außer Dienstag 18.30 Uhr
Wenn Samstag Vorabendgottesdienst: 17.25 
Uhr

E-Mail: sasbach@am-litzelberg.de
Frau Pinschack 07642/1445
St. Martin-Platz 2, 79361 Sasbach
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Di + Do 08.30 Uhr 
- 12.00 Uhr; Mi 14.30 - 17.30 Uhr 
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Vereinsnachrichten

Anglerfreunde
Sasbach e. V.

Vereinsfischen Anglerfreunde Sasbach 
e.V. am 19.07.2021 
Aufgrund der momentanen erfreulichen 
Lage laden die Anglerfreunde Sasbach am 
Vereinssee zu Ihrem ersten Vereinsfischen 
am 19.07.2021 ein. Beginn ist um 16.00 Uhr.
Voraussetzung zur Teilnahme oder zum Be-
such sind die momentan aktuellen Bestim-
mungen: 
• Negativer Corona-Schnelltest
• Impfnachweis
• Nachweis über Genesung 
Des Weiteren bitten wir um Einhaltung der 
Hygienevorschriften, wird das alles einge-
halten steht
unserem ersten Fischen nach so langer Zeit 
nicht‘s mehr im Wege. 

Anglerfreunde Sasbach e.V. 
 
 

Jechtingen

Altpapiersammlung in Jechtingen 
am Freitag, 18.06.2021 
Es werden Zeitungen, Illustrierte, Zeitschrif-
ten, Kataloge, Telefonbücher und Prospekte 
mitgenommen. Für Kartons steht die blaue 
Tonne zur Verfügung. 
Bitte legen Sie das Altpapier ab 16 Uhr ge-
bündelt an den Straßenrand. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung 
Ihr DRK – Ortsverein Jechtingen 
 
 

Sportverein  
Jechtingen

Sportheim-Stammtisch 
Das Sportheim ist ab sofort wieder diens-
tags ab 18.30 Uhr geöffnet. Es gelten die ak-
tuellen Corona-Regeln, die über die Tages-
presse, Radio oder Internet zu erfahren sind. 
 

 

Sonstiges

Deutsche Rentenversicherung 
Ausbildungsplatzsuche zählt für 
die Rente 
Alle, die mit der Schule fertig sind und noch 
keinen Ausbildungsplatz haben, sollten sich 
bei der Agentur für Arbeit oder einem Job-
center melden, dass sie eine Lehrstelle su-
chen. Dadurch werden Lücken im Versiche-
rungsverlauf vermieden und es entstehen 
keine Nachteile bei der späteren Rente. Dar-
auf weist die Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg hin.

Auch ohne Anspruch auf finanzielle Leis-
tungen kann die Zeit der Ausbildungsplatz-
suche als so genannte Anrechnungszeit in 
der gesetzlichen Rentenversicherung be-
rücksichtigt werden. Angerechnet wird die-
se Zeit aber nur, wenn die Schulabgänger 
zwischen 17 und 25 Jahre alt sind, sich als 
Ausbildungssuchende melden und die Zeit 
mindestens einen Kalendermonat andauert.
 
 

RVF 
Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) 
belohnt neue Stammkundinnen und 
-kunden mit Gratismonat 
Mit einer gemeinsamen Aktion wollen die 
baden-württembergischen Verkehrsverbün-
de sowie das Verkehrsministerium des Lan-
des wieder Fahrgäste für den ÖPNV (zurück)
gewinnen. 
Als Anreiz für die Nutzung von Bus und Bahn 
gibt es deshalb jetzt den bwWillkommens-
bonus: 1 Jahr fahren, 1 Monat sparen.

Im RVF heißt das: Wer bis zum 15. Oktober in 
das Abo einsteigt, dem wird der Monatsbei-
trag für Dezember 2021 erlassen – und nicht 
abgebucht. Wer eine Jahreskarte erwirbt, er-
hält einen Monat umsonst. Dies gilt auch für 
alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die die RegioKarte Job neu beziehen. 
Die Aktion „bwWillkommensbonus“ wendet 
sich neben Erwachsenen mit der Regio-
Karte Abo, Job, dem JobTicket BW und der 
RegioKarte Jahr auch an Schülerinnen und 
Schüler sowie Azubis, die ins SchülerAbo 
einsteigen. 

Der Einstieg in das RegioKarten-Abonne-
ment und in die RegioKarte Jahr ist zum 1. 
Juli, 1. August, 1. September, 1. Oktober und 
1. November möglich – das Abo sollte je-
weils bis zum 15. des Vormonats beantragt 
werden. Danach ist noch ein „AboSofort“ in 
den zwei VAG-Kundenzentren möglich. 
Am einfachsten und schnellsten lässt sich 
das Abo der RegioKarte im Online-Portal 
der VAG abschließen. Diese betreut sämtli-
che Abo-Verträge im Auftrag des RVF. Kauft 
man in den Verkaufsstellen im RVF eine Jah-
reskarte der RegioKarte per Einmalzahlung, 
wird ein Monatsbetrag direkt vom Kauf-
betrag abgezogen. Um in den Genuss des 
Freimonats zu kommen, muss die RegioKar-
te Jahr spätestens bis 31. Oktober mit Gül-
tigkeit ab November 2021 gekauft werden. 
„Im schwierigen Corona-Jahr 2020 waren es 
vor allem die Kundinnen und Kunden mit 
Abos, die uns die Treue gehalten und somit 
wirtschaftlich gestützt haben. Leider hat der 
lange Lockdown im Winter dieses Jahres 
aber auch zu vermehrten Kündigungen bei 
unseren Abo-Angeboten geführt.“, erklärt 
Florian Kurt, Geschäftsführer des RVF. „Die-
sen und neuen Fahrgästen möchten wir den 
Einstieg bei Bus & Bahn mit dem bwWillkom-
mensbonus besonders attraktiv gestalten “. 
An der Aktion teilnehmen können auch 
Fahrgäste, die früher bereits ein Abo der Re-
gioKarte oder eine Jahreskarte hatten und 
aufgrund der Pandemie gekündigt haben. 
Wer allerdings sein Abo erst auf Ende Juni 
2021 oder später gekündigt hat und danach 

wieder ein RegioKarten-Abo abschließt, 
kann den bwWillkommensbonus nicht er-
halten. 
Die Aktion „bwWillkommensbonus“ ist eine 
landesweite Kampagne, die alle Verbünde in 
Baden-Württemberg durchführen. Sie ist Teil 
der Kundenbindungs- und Gewinnungs-
maßnahmen im Jahr 2021, zu der auch der 
„bwTreuebonus“ sowie der geplante „bwA-
bosommer“ gehören. 

„Das Land Baden-Württemberg hat den 
ÖPNV während der Corona-Zeit massiv fi-
nanziell unterstützt. Für uns war es deshalb 
keine Frage, dass der RVF sich an der lan-
desweiten Aktion beteiligt und den Gratis-
Monat finanziert.“ sagt Dorothee Koch, Ge-
schäftsführerin des RVF. 

„Für uns ist klar, dass wir unsere Kraft in die-
sem Jahr auf die Wieder- und Neugewin-
nung von Fahrgästen legen müssen. Nur so 
können wir mittelfristig unsere Einnahmen 
stabilisieren.“, so Koch weiter. 

Informationen zum Angebot unter
www.rvf.de 
 

 
Naturzentrum  
Kaiserstuhl 
im Schwarzwaldverein e.V.

Nur was man kennt, sieht man auch! 
Endlich können wir mit unserem vielfältigen 
Jahresprogramm starten. Einige Exkursio-
nen sind ausgefallen, andere wurden ver-
schoben. Das aktuelle Programm können 
Sie unter www.naturzentrum-kaiserstuhl.de 
nachlesen/ausdrucken. 

Zu den Exkursionen ist eine Anmeldung 
erforderlich. Laut den Corona-Auflagen 
müssen die Teilnehmer*innen bei einem 
Inzidenzwert über 35 einen negativen Coro-
na-Test, den Genesungsnachweis oder den 
Impfpass mit vollständiger Impfung vorzei-
gen. Bitte denken Sie an gutes Schuhwerk, 
Wasser und Sonnenschutz. 
In unseren Ausstellungsräumen zeigen wir 
aktuell eine neue Fotoausstellung „Faszi-
nation Naturfotografie“ mit Tierfotos rund 
um den Kaiserstuhl von Hannes Bonzheim. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Samstag, 12.6., 10-12 Uhr 
Wildbienen – es summt und brummt wie-
der am Tuniberg 
Im Opfinger Wildbienen-Lehrgarten hat sich 
eine große Artenvielfalt entwickelt. Holen 
Sie sich Inspirationen für Ihren naturnahen 
Garten. Aussichtsturm Opfingen, zw. Opfin-
gen und Wippertskirch, Gereon Kapp, 7 €. 
Fällt bei Regen aus. 

Samstag, 12.6., 18-20 Uhr 
Orchideen und Mammutbäume im 
Abendlicht 
Wir genießen in der Naturvielfalt des Lilien-
tals die abendliche Ruhe. Liliental zw. Ihrin-
gen und Wasenweiler, am Brunnen vor Gast-
haus Lilie, Hannelore Heim, 7 € 
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Sonntag, 13.6., 10-12.30 Uhr 
Schmetterlinge am Haselschacher Buck 
Erleben Sie die Vielfalt heimischer Schmet-
terlinge und erfahren Sie mehr über die 
Lebenszusammenhänge dieser Arten in 
unserer Kulturlandschaft. P Vogelsang-Pass 
zw. Bötzingen und Alt-Vogtsburg, Stefanie 
Hartmann & Martin Hoffmann ,7 € 

Sonntag, 13.6., 17.30-19.30 Uhr 
Gefiederte Schätze des Kaiserstuhls 
Auf diesem vogelkundlichen Rundgang 
wollen wir Bienenfresser, Wiedehopf, Tur-
teltaube, Dorngrasmücke, Schwarzkehlchen 
u.a. kennenlernen und beobachten. Ihrin-
gen, P beim Friedhof, August-Meier-Weg, 
Frank Wichmann, 7 €. Bitte Fernglas mitbrin-
gen. Nur noch wenige Plätze. 

Öffnungszeiten: 
Montag + Donnerstag 10-12 Uhr, 
Samstag 15-17 Uhr 
Einlass nur mit Mund-Nasenschutz! 
 
Kontakt + Information:
Naturzentrum Kaiserstuhl 
im Schwarzwaldverein e.V.
Birgit Sütterlin & Reinhold Treiber
Bachenstr. 42, 79241 Ihringen
Tel: 07668 7108 80 (Mo + Do 10-12 Uhr) 
Email: info@naturzentrum-kaiserstuhl.de
www.naturzentrum-kaiserstuhl.de 
 
 

Sozialversicherung für  
Landwirtschaft, Forsten  
und Gartenbau

Saisonarbeit: Neue Regeln für kurzfristi-
ge Beschäftigungen 
Der Bundestag hat beschlossen, die 
Zeitgrenzen für kurzfristig Beschäftigte 
anzuheben. Sie sind nun sozialversiche-
rungsfrei, wenn die Beschäftigung von 
vornherein auf vier Monate oder 102 
Arbeitstage begrenzt ist. Bisher lag die 
Grenze bei drei Monaten oder 70 Arbeits-
tagen. Diese Regelung trat zum 1. Juni 
2021 in Kraft und gilt für die Zeit vom 1. 
März bis 31. Oktober 2021. 
Die neue Regelung ist insbesondere für die 
Beschäftigungsverhältnisse der Saisonar-

beitskräfte relevant. Die Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, Forsten (SVLFG) weist 
darauf hin, dass der Tag des Inkrafttretens 
des Gesetzes von besonderer Bedeutung 
ist. Denn für Beschäftigungen, die vor die-
sem Tag aufgenommen wurden, gilt ein Be-
standsschutz: Hat die Saisonbeschäftigung 
vor dem 1. Juni 2021 begonnen, gilt für sie 
weiterhin die alte Grenze. Eine Umwand-
lung in eine sozialversicherungsfreie kurz-
fristige Beschäftigung ist rückwirkend nicht 
möglich. 

Wurde die Saisonbeschäftigung im Rahmen 
der bisherigen Zeitgrenzen zunächst auf 
drei Monate oder 70 Arbeitstage befristet 
und war deswegen sozialversicherungsfrei, 
kann die Beschäftigung nach dem 31. Mai 
2021 auf insgesamt vier Monate oder 102 
Arbeitstage verlängert werden; sie bliebt 
auch dann sozialversicherungsfrei. 
Laut Urteil des Bundessozialgerichts vom 
24. November 2020 (B 12 KR 34/19 R) kann 
sich der Zeitraum einer kurzfristigen Be-
schäftigung sogar noch verlängern. Die 
Monatsfrist und die Anzahl der Arbeitstage 
sind danach gleichwertige Alternativen, um 
eine kurzfristige Beschäftigung beurteilen 
zu können. Das bisherige Prinzip, ab einer 
Fünf-Tage-Arbeitswoche immer auf die Mo-
natsfrist abzustellen, gehört damit der Ver-
gangenheit an. Künftig kann in allen Fällen 
eine „Günstiger-Prüfung“ vorgenommen 
werden – entweder Monatsfrist oder Anzahl 
der Arbeitstage. 
 
 

Wann ist Borreliose  
eine Berufskrankheit? 
Borreliose kann unter bestimmten Vor-
aussetzungen eine Berufskrankheit sein, 
die von der gesetzlichen Unfallversiche-
rung zu entschädigen wäre. 
Die Ursache für Borreliose ist in der Regel 
ein Zeckenstich. Sie kann zur Arbeits- oder 
Berufsunfähigkeit der Betroffenen führen, 
die mitunter lebenslang an Folgeschäden 
leiden. 
Damit die Berufsgenossenschaft Borreliose 
als Berufskrankheit anerkennen kann, muss 
nachgewiesen sein, dass die Zecke den Ver-

sicherten während der Ausübung seiner 
versicherten Tätigkeit gestochen hat. Bei 
Forstarbeitern, Holzrückern, Berufsjägern, 
landwirtschaftlichen Unternehmern mit Bo-
denbewirtschaftung, Wanderschäfern sowie 
bei Beschäftigten im Gartenbau kann die 
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 
(LBG) grundsätzlich davon ausgehen, dass 
die Infektion während der Ausübung ihrer 
beruflichen Tätigkeit eingetreten ist, es sei 
denn, die Gesamtumstände sprechen im 
Einzelfall dagegen. 

Schwieriger wird die Beurteilung bei Per-
sonen mit anderen Arbeitsschwerpunkten. 
Dazu gehören zum Beispiel Nebenerwerbs-
landwirte oder Landmaschinenfahrer. Bei ih-
nen ergibt erst die Ermittlung im konkreten 
Einzelfall, ob es sich um eine Berufskrankheit 
handeln kann. Gerade für diese Menschen 
ist es deshalb wichtig, einen lückenlosen 
Nachweis erbringen zu können. 

Die LBG rät daher, ein Verbandsbuch zu füh-
ren, in dem jeder Zeckenstich dokumentiert 
wird. Im Zweifelsfall sollte frühzeitig ein Arzt 
aufgesucht und gebeten werden, der LBG 
den Verdacht auf eine Berufskrankheit zu 
melden. Der Arzt sollte auch Hautrötungen 
attestieren, weil die sogenannte Wander-
röte ein Anzeichen für eine Borreliose sein 
kann. Der Arzt wird entsprechende Unter-
suchungen durchführen. Stellt er Borreliose 
fest, wird er in aller Regel eine Behandlung 
mit einem Antibiotikum beginnen und den 
Befund mit Einverständnis des Patienten 
an die LBG übermitteln. Unternehmer oder 
Beschäftigte können auch selbst einen Ver-
dacht an die LBG melden. 

Wurde der Verdacht auf Borreliose an die 
LBG gemeldet, wird die Anerkennung als 
Berufskrankheit auch beim Auftreten von 
Spätfolgen einfacher. Trotzdem bedarf es 
klinischer Befunde. Denn auch typische 
Anzeichen für Borreliose, zum Beispiel Knie- 
oder Nervenschmerzen, können andere 
Gründe haben, die nicht im Zusammenhang 
mit einem Zeckenstich stehen. Die LBG wer-
tet die Befunde aus und erkennt eine Berufs-
krankheit an, wenn alle Voraussetzungen 
dafür erfüllt sind. 

Ende
des 

redaktione� en Teils
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anzeigen@primo-stockach.de
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Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unsere 
aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. Um in 
den Genuss dieser Aktion zu kommen liefern Sie bitte Ihre druckfähi-
gen, fertigen Anzeigenvorlagen (Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der 
Vorwoche. Ebenfalls bitten wir um die Abbuchungserlaubnis, andere 
Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, 
Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem Verlag sind au-

ßer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem Kundenkonto 
gutgeschrieben. Ihre Anzeigenschaltung muss durch sechs teilbar 
oder durch vier teilbar sein und in sechs/vier aufeinanderfolgenden 
Wochen geschalten werden. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. 
Die zwei günstigsten Ausgaben sind für Sie kostenlos. 

Bitte Aktionscode P-2021-03 bei der Anzeigenbestellung angeben. 

Unsere [ Aktion 
für Sie

Starten Sie mit unserer 
beliebtesten Aktion in den Sommer. 

4 + 2 = 
6 Anzeigen

oder

3 + 1 = 
4 Anzeigen

Unsere Aktion gilt vom 31. Mai 2021 (KW 22) 
bis 30. Juli 2021 (KW 30).



Das Landgasthaus Steinbuck Stube,
das liebevoll renovierte historische Gebäude in
Vogtsburg - Bischoffingen, sucht Verstärkung!
Sie sind Frühaufsteher und möchten unseren
Hotelgästen schon beim Frühstück ein Lächeln
auf die Lippen zaubern?
Dann suchen wir genau Sie - als unsere
Frühstückskraft
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail an
info@steinbuck-stube.de
Neben hervorragenden Speisen und Weinen bieten
wir auch gemütliche Übernachtungsmöglichkeiten.
Das Muss unserer Küche sind Frische und beste
Qualität ausgewählter Produkte der Region.

Familie Reichmann

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 -36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 

Solvente Rentnerin ohne Haustiere sucht schöne, kleine 

2-Zi. oder 3-Zi.-Wohnung
in Sasbach, wenn möglich mit Stellplatz od. Garage, zur Miete • brookes@web.de



Unser Vespercafe öffnet wieder.
Sie sind geimpft, getestet,
genesen - dann freuen wir uns
auf Ihren Besuch.
Genießen Sie Kaffee, Kuchen,
Eisbecher u. Vesper wie früher.

immer sonntags
ab 12.00 Uhr geöffnet


